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2. die nach dem Dritten oder Vierten Kapitel leistungsberechtigt sind und deren notwendiger Lebensun-
terhalt sich am 31. Dezember 2019 nach § 27b ergibt und für die sich ab dem 1. Januar 2020 der not-
wendige Lebensunterhalt 

a) bei einer Leistungsberechtigung nach dem Dritten Kapitel nach § 27a ergibt, 

b) bei einer Leistungsberechtigung nach dem Vierten Kapitel nach § 42 Nummer 1 bis 3, Nummer 4 
Buchstabe a und Nummer 5 ergibt und 

3. denen im Monat Januar 2020 eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung zufließt, 

haben abweichend von § 82 die nach Nummer 3 zufließende Rente nicht für ihren notwendigen Lebensun-
terhalt nach dem Dritten oder Vierten Kapitel einzusetzen. Satz 1 gilt entsprechend für alle laufend gezahlten 
Einnahmen.“ 

Artikel 2 

Änderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - vom 
23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Juli 2019 
(BGBl. I S. 1025) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 32 wird wie folgt gefasst: 

„§ 32 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung; Verordnungsermächtigung“. 

b) Nach der Angabe zu § 61 wird folgende Angabe zu § 61a eingefügt: 

„§ 61a Budget für Ausbildung“. 

2. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 32 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung; Verordnungsermächtigung“. 

b) Folgende Absätze 6 und 7 werden angefügt: 

„(6) Die Bundesmittel für die Zuschüsse werden ab dem Jahr 2023 auf 65 Millionen Euro festge-
setzt. Aus den Bundesmitteln sind insbesondere auch die Aufwendungen zu finanzieren, die für die 
Administration, die Vernetzung, die Qualitätssicherung und die Öffentlichkeitsarbeit der Beratungsan-
gebote notwendig sind. 

(7) Zuständige Behörde für die Umsetzung der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung ist 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Es kann diese Aufgaben Dritten übertragen. Die Aus-
wahl aus dem Kreis der Antragsteller erfolgt durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im 
Benehmen mit den zuständigen obersten Landesbehörden. Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales erlässt eine Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates, um die ergänzende unabhän-
gige Teilhabeberatung nach dem Jahr 2022 auszugestalten und umzusetzen.“ 

c) Die Absätze 4 und 5 werden aufgehoben. 

3. § 60 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 6 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 

b) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

c) Folgende Nummer 8 wird angefügt: 

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 
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„8. erbringen sie Leistungen nach den §§ 57 oder 58 ausschließlich in betrieblicher Form, soll 
ein besserer als der in § 9 Absatz 3 der Werkstättenverordnung für den Berufsbildungsbereich oder für 
den Arbeitsbereich in einer Werkstatt für behinderte Menschen festgelegte Personalschlüssel angewen-
det werden.“ 

4. Nach § 61 wird folgender § 61a eingefügt: 

„§ 61a 

Budget für Ausbildung 

(1) Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Leistungen nach § 57 haben und denen von einem 
privaten oder öffentlichen Arbeitgeber ein sozialversicherungspflichtiges Ausbildungsverhältnis in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf oder in einem Ausbildungsgang nach § 66 des Berufsbildungsgesetzes oder 
§ 42m der Handwerksordnung angeboten wird, erhalten mit Abschluss des Vertrages über dieses Ausbil-
dungsverhältnis als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ein Budget für Ausbildung. Das Budget für 
Ausbildung wird von den Leistungsträgern nach § 63 Absatz 1 erbracht. 

(2) Das Budget für Ausbildung umfasst die Erstattung der Ausbildungsvergütung und die Aufwen-
dungen für die wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und Begleitung am Ausbildungsplatz und in 
der Berufsschule. Die Erstattung der Ausbildungsvergütung erfolgt bis zu der Höhe, die in einer einschlägi-
gen tarifvertraglichen Vergütungsregelung festgelegt ist. Fehlt eine solche, erfolgt die Erstattung bis zu der 
Höhe der nach § 17 des Berufsbildungsgesetzes für das Berufsausbildungsverhältnis ohne öffentliche För-
derung angemessenen Vergütung. Ist wegen Art oder Schwere der Behinderung der Besuch einer Berufs-
schule am Ort des Ausbildungsplatzes nicht möglich, so kann der schulische Teil der Ausbildung in Einrich-
tungen der beruflichen Rehabilitation erfolgen; die entstehenden Kosten werden ebenfalls vom Budget für 
Ausbildung gedeckt. 

(3) Das Budget für Ausbildung wird erbracht, solange es erforderlich ist, längstens bis zum erfolgrei-
chen Abschluss der Ausbildung. Zeiten eines Budgets für Ausbildung werden auf die Dauer des Eingangs-
verfahrens und des Berufsbildungsbereiches in Werkstätten für behinderte Menschen nach § 57 Absatz 2 
und 3 angerechnet. 

(4) Die wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und Begleitung kann von mehreren Leis-
tungsberechtigten gemeinsam in Anspruch genommen werden. 

(5) Der zuständige Leistungsträger soll den Menschen mit Behinderungen bei der Suche nach einem 
geeigneten Ausbildungsplatz im Sinne von Absatz 1 unterstützen.“ 

5. In § 63 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Leistungsanbieter“ die Wörter „sowie für die Leistung des 
Budgets für Ausbildung“ eingefügt. 

6. § 138 Absatz 4 wird aufgehoben. 

7. § 142 Absatz 3 wird aufgehoben.  

8. § 185 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 3 Nummer 6 werden nach den Wörtern „Budget für Arbeit“ die Wörter „oder eines Teils der 
Aufwendungen für ein Budget für Ausbildung“ eingefügt. 

b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Anspruch richtet sich auf die Übernahme der vollen Kosten, die für eine als notwendig fest-
gestellte Arbeitsassistenz entstehen.“ 

9. In § 191 wird das Wort „Höhe,“ gestrichen. 

10. In § 220 Absatz 3 werden nach den Wörtern „Budgets für Arbeit“ die Wörter „oder des Budgets für Ausbil-
dung“ eingefügt. 

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 


